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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1
Die Ziffer 4 des Entscheid-Dispositiv des Urteils E-4159/2022 vom 9. November 2022 des
Bundesverwaltungsgerichts wird ersetzt durch «Den Beschwerdeführenden wird eine
Parteientschädigung von Fr. 1'540.- zugesprochen, die ihnen durch das SEM zu entrichten
ist".

E. 2
Für das Berichtigungsverfahren werden keine Kosten erhoben.

E. 3
Dieses Urteil geht an die Gesuchstellenden, die Vorinstanz und die kantonalen Behörden.
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